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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.08.1989

Norm

ArbVG §2

ArbVG §11

Rechtssatz

Unzulässige (dynamische) Verweisungen in KollV binden auch schuldrechtlich die Kollektivvertragsparteien nur

insoweit, als sich daraus allenfalls eine Einwirkungsp6icht der Kollektivvertragsparteien auf die Parteien der

Betriebsvereinbarungen oder Einzelverträge ergeben kann. Verträge zu Lasten Dritter können die

Kollektivvertragsparteien im Rahmen ihrer bloß schuldrechtlichen Beziehungen - also außerhalb der Normwirkung des

§ 11 Abs 1 ArbVG - nicht wirksam abschließen.
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